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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 
Jugend 

DRUCKSACHE 

Az.: 
51.1 

lfd. Nr. Jahr 

Datum: 
14.12.2016 

1 2017 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Jugendhilfeausschuss 19.01.2017      

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       
Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich Jugend 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

                                                In Vertretung  
51.1       51                               gez. Schlichting (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017; 
hier: vorgesehene Haushaltsansätze im Teilhaushalt 09 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Haushaltsansätze 2017 für den Teilhaushalt 09 werden zur Kenntnis genommen. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Als Anlage 1 ist der Vorlage der Teilhaushalt 09 des Haushaltsplanentwurfs des Land-
kreises für das Jahr 2017 beigefügt. Die betreffenden Erläuterungen sind wegen der 
besseren Übersichtlichkeit am linken Rand gekennzeichnet. 5 
 
Ergänzend zu den im Ergebnisplanentwurf bereits angebrachten Erläuterungen werden 
noch folgende Anmerkungen, insbesondere zu den vorgesehenen Zuschüssen, ge-
macht: 
 10 
Produkt A n m e r k u n g e n  
341-01 Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen beteiligen die 

Kommunen zu 20 % an den gewährten UVG-Leistungen und belassen (quasi 
als „Ausgleich“ dafür) den Kommunen 2/3 der durch Heranziehung Unterhalts-
pflichtiger erlangten Refinanzierungsleistungen (Landesanteil). Die Erträge und 
Aufwendungen in diesem Produkt verhielten sich in den vergangenen Jahren 
relativ stabil. Aufgrund der geplanten Ausweitung des Geltungsbereichs des 
UVG bis zum 18. Lebensjahr und der gleichfalls vorgesehenen zeitlichen Ent-
fristung der Zahlungen haben sich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr deut-
lich verändert. Die Entwicklung der sogenannten „Rückholquote“ kann der An-
lage 2 entnommen werden. 

361-01 Die ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 
5.015.000 €, inklusiv der Zuschüsse an die Kommunen und zu den Elternbei-
trägen sowie den Aufwendungen für die Tagespflege. Der Grund für die Steige-
rung liegt hauptsächlich in der Beteiligung des Landkreises an den Aufwendun-
gen der kreisangehörigen Kommunen für die Kindertagesstätten, die in Folge 
der Neuverhandlungen der entsprechenden Vereinbarung nun auch auf die 
Kindergärten ausgedehnt wird. Hinzu kommen 1.080.000 € für Investitionskos-
tenzuschüsse für Kindertagesstätten und 43.200 € für entsprechende Abschrei-
bungen. 

362-01 Die Mittel der Jugendpflege wurden auf dem extrem niedrigen Niveau des 
Haushaltsjahres 2013 eingefroren. Über die zukünftige Höhe der Mittel ist ge-
sondert zu beraten (vgl. Drucksache 2/2017) 

362-01 Dieses Produkt beinhaltet nunmehr wieder einen Zuschuss an den Kreisver-
band der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS“ (vgl. 
Drucksache 2/2017). 

363-01 Aufgrund der Haushaltsbeschlüsse für den laufenden Haushalt wurde seitens 
des RegionalVerbundes für Ausbildung (RVA) wieder ein Konzept zehn zusätz-
liche Ausbildungsplätze erarbeitet. Über die weitere Förderung des RVA ab 
2017 ist gesondert zu entscheiden (vgl. Drucksache 2/2017). 

363-01 Nach den Zuschussrichtlinien des Landes müssen sich die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe seit dem Haushaltsjahr 2001 an den Kosten der Ju-
gendwerkstätten beteiligen. Deshalb sind dem Caritasverband für den Land-
kreis Helmstedt für die in seiner Trägerschaft befindliche Jugendwerkstatt 
„Holzwurm“ im Haushaltsjahr 2014 Zuschussmittel in Höhe von 20.500,00 € 
bewilligt worden. Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2017 fortgeschrie-
ben. Über die Höhe des Kreiszuschusses ist zu entscheiden (vgl. Drucksache 
2/2017). 

363-01 Das Förderprogramm des Landes Niedersachsen für die Sozialarbeit in Haupt-
und Oberschulen zur Förderung des Übergangs von der Schule in das Berufs-
leben wurde eingestellt. Mittel für die Tätigkeit der Schulsozialarbeiterinnen 
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Produkt A n m e r k u n g e n  
werden daher nicht mehr bereit gestellt. 

363-01 Aufgaben im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind in 
enger Anbindung an Ordnungsbehörden, Schulen und andere Einrichtungen 
auszuführen, auch wenn dies derzeit aus personellen Gründen nur schwer 
möglich ist. 
 
Für die Beschaffung von Medien bzw. die Durchführung präventiver kultureller 
bzw. sportlicher Angebote sind entsprechende Haushaltsansätze gebildet wor-
den. Diese Medien bzw. Angebote sind einerseits notwendig, um Kinder und 
Jugendliche „allgemein“ (ggf. in Kooperation mit Schulen) präventiv zu informie-
ren und andererseits, um einen Zugang zu Gruppen betroffener Kinder und 
Jugendlicher zu erlangen. 

363-02 Die Zuschüsse für das Mehrgenerationenhaus im Mütterzentrum Helmstedt e.V. 
bzw. dem DRK-Mütterzentrum in Schöningen wurden ebenfalls auf dem niedri-
gen Stand des Haushaltsjahres 2013 mit maximal 1.170 €/Jahr veranschlagt. 
Für das weitere Bestehen des Mehrgenerationenhauses Helmstedt ist eine zu-
sätzliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € erforderlich, um eine weitere 
Förderung durch den Bund und das Land Niedersachsen zu ermöglichen. 
 
Über die zukünftige Höhe der Zuschüsse für die Mütterzentren ist abschließend 
zu entscheiden (vgl. Drucksache 2/2017). 
 
Das „Projekt Familienhebammen“, bei dem speziell ausgebildete Hebammen 
die Familien mit Neugeborenen über die von den Krankenkassen nach dem 
SGB V hinaus zu gewährende Förderung betreuen, dient der Schaffung eines 
niedrigschwelligen Angebotes zur Stärkung der Erziehungskompetenz der El-
tern(teile). Da die Hilfe, die erstmals im Jahr 2011 angeboten wurde, gut ange-
nommen wird, werden für dieses Projekt im Haushaltsjahr 2017 nunmehr 
48.500 € bereitgestellt. 

361-01, 
363-02, 
363-03 und 
363-04 

Die Kostenentwicklung seit 2002 und die Fallzahlentwicklung seit April 2004 
ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. Der Anstieg der Kostenentwicklung wird 
auch durch die – durch das Land Niedersachsen zumindest teilweise erstatte-
ten – Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge verursacht. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei der Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen.  
Es wird in allen vier Produkten mittelfristig ein weiterer Kosten- und Fallzahlan-
stieg erwartet. Die momentane Aufteilung der Sachaufwendungen innerhalb 
dieser Produkte kann der Anlage 5 entnommen werden, die Entwicklung der 
Aufwendungen für einzelne Hilfearten seit 2011 der Anlage 6. Es bleibt im Lau-
fe des Jahres 2017 angesichts der äußerst dynamischen Entwicklung im Be-
reich der Jugendhilfe abzuwarten, ob die Planungen auch auskömmlich sein 
werden. 

363-09 Das Land Niedersachsen hat alle Kommunen angewiesen, dieses Produkt auf-
zulösen. Die Beiträge für die Mitgliedschaft des Landkreises in verschiedenen 
Institutionen wurden bereits im Haushalt 2012 im Produkt „Hilfe zur Erziehung“ 
(363-03) verbucht (Gesamtvolumen: 3.000 €) Hierzu gehört die Mitgliedschaft 
im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF). Dadurch 
erhält der Landkreis Helmstedt vielfältige Unterstützungs- und Beratungsmög-
lichkeiten sowie den Zugang zu einer zweckmäßigen Informationsbeschaffung 
durch eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift. Die Verwaltung des Ju-
gendamtes kann außerdem gutachterliche Stellungnahmen beim DIJuF anfor-
dern, wovon auch Gebrauch gemacht wird. Weiterhin nimmt der Landkreis an 
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Produkt A n m e r k u n g e n  
der „Integrierten Berichterstattung Niedersachsen“ einem wissenschaftlichen 
Vergleichsring aller Jugendämter, teil, von dem Erkenntnisse über die Ver-
gleichbarkeit – und damit auch eine mögliche Optimierung - der Jugendhilfeleis-
tungen erwartet werden.  

367-05 Durch Beschluss des Kreistages vom 04.3.2011 hat Der Kreistag entschieden, 
die Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt im Rahmen einer interkommu-
nalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg durchzuführen (vgl. Drucksache 
26/2011). Daher wird die gesamte Erziehungsberatung im Kreisgebiet gemein-
sam mit der Stadt Wolfsburg durchgeführt. Alle zur Durchführung dieser Aufga-
be erforderlichen Sachkosten werden von der Stadt Wolfsburg dem Landkreis 
Helmstedt in Rechnung gestellt und von diesem erstattet. 

367-06 Die Zuschusshöhen wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2014 belas-
sen. Im Haushalt sind daher folgende Summen eingestellt: 
 
• 23.500 € für den Verein Jugendhilfe Helmstedt e.V., 
• 28.400 € für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der Deutschen 

Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung ‘Pro 
Familia’ e. V. 

• 4.700 € für die Beratungsstelle des Caritasverbandes für den Landkreis 
Helmstedt, 

• 1.500 € für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen 
Werkes der Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig e. V.  

• 33.600 € für die Beratungsstelle des ‘Vereins gegen sexuellen Missbrauch 
an Kindern und Frauen e.V. Helmstedt’.  

• 12.000 € für  die Fachambulanz des Lukas-Werks, in Helmstedt. 
 
Über die zukünftige Höhe der Kreiszuschüsse ist zu entscheiden (vgl. Drucksa-
che 2/2017). 
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